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1. Verkehrsträger 
x Schiene 
Wagen-Nummer (Angabe freigestellt): 
………………………………………………………………….. 

□ Straße 
Fahrzeugkennzeichen (Angabe freigestellt): 
……….............................................................................. 

2. Datum und Ort des Ereignisses 
Jahr: 2005   Monat: 02  Tag: 28   Stunde: 12.45 Uhr 
□ Bahnhof 
□ Rangierbahnhof/Zugbildungsbahnhof 
□ Belade-/Entlade-/Umschlaganlage 
Ort / Staat: Ledsgård (Schweden); Überholung 

(Bahnhof) auf zweigleisiger Strecke 
oder 
x freie Strecke 
Streckenbezeichnung: Göteborg - Malmö 
Kilometer: 025 

Straße 
□ innerorts 
□ Belade-/Entlade-/Umschlaganlage 
□ außerorts 
Ort / Staat: ……………..................................................... 

3. Topographie 
□ Steigung/Gefälle 
□ Tunnel 
□ Brücke/Unterführung 
□ Kreuzung 

4. Besondere Wetterbedingungen 
□ Regen 
□ Schneefall 
□ Glätte 
□ Nebel 
□ Gewitter 
□ Sturm 
Temperatur: ... °C 

5. Beschreibung des Ereignisses 
x Entgleisung / Abkommen von der Fahrbahn 
□ Kollision (Zusammenstoß/Aufprall) 
□ Umkippen / Überrollen 
□ Brand 
□ Explosion 
x Leckage 
□ technischer Mangel 

Zusätzliche Beschreibung des Ereignisses: 

Fahrplanmäßig befuhr der Güterzug 5525 ein Überholungsgleis im Bahnhof von Ledsgård (25 km südlich von 
Göteborg), um von einem Schnellzug überholt zu werden. Am Ende des Überholungsgleises befand sich ein 
Halt zeigendes Signal, an dem der Zug nicht anhalten konnte. Der Zug wurde durch eine Schutzweiche 
abgeleitet und kollidierte mit einem Prellbock, wobei vier Chlor-Kesselwagen entgleisten. Der Unfall führte zu 
einem 17 Tage andauernden Rettungseinsatz. 

Der Zug bestand aus einer Elektro-Lokomotive (Klasse Rc4) und zwölf beladenen Chlor-Kesselwagen. Die 
zweigleisige Strecke (180 km/h) ist mit ATC (automatische Zugkontrolle) ausgerüstet. 

Die schwedische Unfalluntersuchungsbehörde führt eine Unfalluntersuchung durch. Die Unfallursache ist 
momentan noch nicht ermittelt. Die Einstellung der Bremse (beladen/unbeladen) bildet den Hauptschwerpunkt 
der Untersuchung. 

Alle 12 Kesselwagen, die etwa 2002 gebaut wurden, waren beladen und entsprechen eigentlich den zukünftigen 
Anforderungen des RID 2007 bezüglich Schutzschild und Energieverzehrelemente. 
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6. Betroffene gefährliche Güter 
UN-
Nummer1) 

Klasse Verpa-
ckungs-
gruppe 

geschätzte Menge des 
ausgetretenen 
Produktes (kg oder l)2) 

Art der 
Umschließung3) 

Werkstoff der 
Umschließung 

Art des Ver-
sagens der 
Umschließung4) 

1017 2 – – 7 Stahl 4 (geringfügig) 
       
       
       
       
       

1) Bei gefährlichen Gütern, die unter eine 
Sammeleintragung fallen, für die die Sondervorschrift 
274 gilt, ist zusätzlich die technische Benennung 
anzugeben. 

2) Für radioaktive Stoffe der Klasse 7 sind die Werte 
gemäß den Kriterien in Unterabschnitt 1.8.5.3 
anzugeben. 

3) Es ist die entsprechende Nummer anzugeben: 
1 Verpackung 
2 Großpackmittel (IBC) 
3 Großverpackung 
4 Kleincontainer 
5 Wagen 
6 Fahrzeug 
7 Kesselwagen 
8 Tankfahrzeug 
9 Batteriewagen 
10 Batterie-Fahrzeug 
11 Wagen mit abnehmbaren Tanks 
12 Aufsetztank 
13 Großcontainer 
14 Tankcontainer 
15 MEGC 
16 ortsbeweglicher Tank 

4) Es ist die entsprechende Nummer anzugeben: 
1 Leckage 
2 Brand 
3 Explosion 
4 strukturelles Versagen 

7. Ereignisursache (falls eindeutig bekannt) 
□ technischer Mangel 
□ Ladungssicherung 
x betriebliche Ursache (Eisenbahnbetrieb) 
□ Sonstiges: ……………………………............................................................................................................................ 

8. Auswirkungen des Ereignisses 

Personenschaden in Zusammenhang mit den betroffenen gefährlichen Gütern: 
□ Tote (Anzahl: .......) 
□ Verletzte (Anzahl: .......) 

Produktaustritt: 
□ ja 
□ nein 
x unmittelbare Gefahr eines Produktaustritts 

Sach-/Umweltschaden: 
□ geschätzte Schadenhöhe ≤ 50.000 Euro 
x geschätzte Schadenhöhe > 50.000 Euro 

Behördenbeteiligung: 
x ja → x durch die betroffenen gefährlichen Güter bedingte Evakuierung von Personen für eine Dauer von 

mindestens drei Stunden 
x  durch die betroffenen gefährlichen Güter bedingte Sperrung von öffentlichen Verkehrswegen von 

mindestens drei Stunden 
□ nein 
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